
Stadt Arnstadt                                                                           Arnstadt, 2. Mai 2002 
Der Bürgermeister 

 
 

 
 
Auf der Grundlage des § 3a des Thüringer Gesetzes über das Meldewesen (Thürin-
ger Meldegesetz - ThürMeldeG) vom 23. März 1994 (GVBl. S. 343) sowie des § 11 
des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Personalausweise 
(Thüringer Personalausweisgesetz - ThürPAuswG) vom 07. August 1991 (GVBl.  
S. 325), beide zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Thüringer Mel-
degesetzes und anderer Rechtsvorschriften vom 15. Dezember 1998 (GVBl. S. 424), 
in Verbindung mit § 29 Abs. 2 Ziffer 2 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisord-
nung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), zuletzt geändert durch das Thüringer Gesetz zur 
Änderung von Vorschriften über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 
14.09.2001 (GVBl. S. 257), erlässt der Bürgermeister der Stadt Arnstadt im übertra-
genen Wirkungskreis die folgende Satzung: 
 
 

Satzung  
über die Führung der Ortsteilnamen in den Anschriften des Wohnortes im  

Melde-, Pass- und Personalausweisregister der Stadt Arnstadt  
vom 6. Mai 2002 

 
 

§ 1 
 
(1) Die Anschriftenverzeichnisse des Wohnortes im Melde-, Pass- und Personalaus-

weisregister der Stadt Arnstadt sind um den jeweiligen Ortsteilnamen zu ergän-
zen, soweit Anschriften in den Ortsteilen der Stadt Arnstadt betroffen sind.  
 

(2) Die Bezeichnung und Schreibweise des jeweiligen Ortsteiles wird durch § 3 Ab-
satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Arnstadt in ihrer jeweils gültigen Fassung be-
stimmt. 
 

(3) Der Ortsteilname im Melde-, Pass- und Personalausweisregister ist dem Namen 
der Wohnortgemeinde Arnstadt anzufügen; zwischen „Arnstadt“ und dem jeweili-
gen Ortsteilnamen ist der Begriff „Ortsteil“ einzufügen, ohne dass Komma-, 
Bindestrich- oder Schrägstrichvarianten zur Anwendung kommen dürfen. 
 

 
§ 2 

 
Die im Sinne des § 1 vollständigen Anschriften des Wohnortes sind bei Neubeantra-
gungen von Personalausweisen, Reisepässen und anderen meldebehördlichen Be-
scheinigungen in die jeweils vorgesehenen Adressrubriken aufzunehmen. 
 

 
§ 3 

 



 2 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2000 in Kraft. 
 
 
 
Arnstadt, 6. Mai 2002 
 
 
 
 
Köllmer 
Bürgermeister 


